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Landkreis Vechta 
Der Landrat 
36 - 36 - Amt für Straßenverkehr und Schulen 
Az: 36-413300 

Vechta, 30.05.11

 

 
Beschlussvorlage 518/2011 

 
 
Beratungsfolge: 
Finanz-, Wirtschafts- und Sozialausschuss 15.09.2011 
Kreisausschuss 29.09.2011 
Kreistag 06.10.2011 

 
 

Beratungsgegenstand:  
Zuschüsse an die Erwachsenenbildungseinrichtungen (518/2011) 
 

 
Sachverhalt: 
Den Erwachsenenbildungseinrichtungen im Landkreis Vechta wurde zuletzt für die 
Haushaltsjahre 2008 bis 2010 ein jährlicher Zuschuss von insgesamt 80.000,-- € gewährt, der 
sich im Verhältnis der erteilten Unterrichtsstunden wie folgt aufteilte: 
 
Arbeitsgemeinschaft der Katholischen Erwachsenenbildung   38.080,-- € 
Kreisvolkshochschule Vechta e. V.       36.960,-- € 
Ländliche Erwachsenenbildung         3.520,-- € 
Bildungsvereinigung Arbeit und Leben        1.440,-- €. 
 
Die Einrichtungen haben beantragt, die Zuschüsse für weitere drei Jahre zu genehmigen, 
wobei die Arbeitsgemeinschaft der Katholischen Erwachsenenbildung aufgrund gestiegener 
Kosten um eine Erhöhung auf 50.000,-- € gebeten hat, die Zahl der Unterrichtsstunden hat 
sich allerdings nicht erhöht. Die übrigen Einrichtungen haben gebeten, die bisherigen Beträge 
unverändert weiterzugewähren. Im Haushaltsplan 2011 sind wie bisher 80.000,-- € 
veranschlagt.  
 
 
 
Beschluss:  
Dem Kreistag wird vorgeschlagen, den Zuschuss an die Erwachsenenbildungseinrichtungen in 
der bisherigen Höhe auch für die Haushaltsjahre 2011 bis 2013 bereitzustellen.  
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
 

 
Teilhaushalt: 36 
Produkt (PSP/KST): P1.36.03.273001 
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Gesamtkosten der Maß-
nahme (ohne Folgekosten): 
 
 
80.000,00 € 
 

 
Jährliche Folgekosten: 
 
 
 
0,00 

 
Erfolgte Veranschlagung im Teilhaushalt: 
 
 

 ja, mit  80.000,00 € 
 nein 

 
 
Investition:  ja  nein 
 

 
Nutzungsdauer:       
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Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter 

 
Sichtvermerke: 
 
 
__________________ 
Amtsleiterin/Amtsleiter 

 
 
 
 
_________________ 

Amt 10 

 
 
 
 
_______________ 

Landrat 

 
 
 


